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Beschlussvorlage Standorte für Mobilfunkanlagen in Kleinmachnow 127-1/07 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeindevertretung Kleinmachnow hat anlässlich der Sitzung vom 27.06.2007 über die 
Drucksache 127-1/07 abgestimmt. Es handelt sich um einen Beschluss zu Standorten von 
Mobilfunkantennen in Kleinmachnow. 

Wie aus der Niederschrift der Sitzung – Seite 11 entnommen werden kann (Auszug s. Anlage), wurde 
u.a. beschlossen, dass der in Ziffer 3. benannte Standort im Bereich Teltowkanalwerft (im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf von Berlin) vorzusehen sei. 

Die Bürgerinitiative ist der Auffassung, dass der Beschluss zum Standort Teltowkanalwerft unzulässig 
ist, da 

1. der beschlossene Standort nicht im Gemeindegebiet und nicht im Land Brandenburg liegt. 

2. die Beschlüsse der Gemeinde Kleinmachnow sich nicht auf andere Kommunen, Kreise und/oder 
Bundesländer beziehen können. 

Des weitern ist festzustellen, dass der Beschluss der Gemeinde Kleinmachnow auch den Mobilfunk-
Standort „Seeberg - Telekom-Turm“  ausweist, obwohl dort schutzbedürfige Einrichtungen im 200 m-
Radius bestehen: 

-  Berlin-Brandenburg-International School (BBIS) Abstand zum Sportplatz 60 m,  

-  Waldorfschule (Abstand 175 m),  

-  3. Grundschule der Gemeinde (Abstand 100 m),  

-  Waldorfkindergarten (Abstand 30 m)  

-  internatartige Unterbringungen von Schülern eines Potdamer Bildungsträgers im Haus 4  
(Abstand 150 m).  

- Katholischer Kindergarten (Abstand 170 m) sowie der 

- Kindergarten der Gemeinde (Abstand 170 m) 

Angrenzend befinden sich noch:  

-  Jugendfreizeiteinrichtung (Abstand 200 m) sowie  

- die Maxim-Gorki-Gesamtschule (Abstand Sportplatz 225 m) . 

Wie der Beschlussvorlage zu entnehmen ist, soll die Gemeinde Kleinmachnow nur Standorte mit einem 
Abstand von mindestens 200 m zu Kita, Schulen, Hort- und Jugendfreizeiteinrichtungen zulassen. 
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Aus dem Beschluss ist nicht zu entnehmen, dass der Standort „Seeberg - Telekom-Turm“ aufgrund des 
Vorgenannten nicht den Anforderungen entspricht und somit in der weiteren Nutzung nur noch im 
Rahmen des Bestandschutzes betrieben werden darf.  

Der Beschluss berücksichtigt auch bezüglich der Antenne im Bereich Förster-Funke-Allee / Bebelplatz 
nicht eine bereits bestehende Kinderbetreuung in der Straße Roßberg, die eine KITA im Sinne des 
Beschlusses ist sowie nicht die Maxim-Gorki-Schule (Abstand 110 m), die auch innerhalb des Radius 
i.H.v. 200 m liegt. 

Aus dem Beschluss ist nicht erkennbar, dass eine weitere Aufrüstung dieser Standorte unzulässig ist 
bzw. die Gemeinde Kleinmachnow verpflichtet ist, die weitere Aufrüstung durch die zuständige Behörde 
unterbinden zu lassen.  

Da die Zuständigkeit für den Betrieb von Anlagen im Sinne der 26.BImSchV nicht in der Gemeinde 
Kleinmachnow sondern beim Landesumweltamt liegt, bitten wir Sie den Beschluss der Gemeinde 
entsprechend auf dessen Zulässigkeit und der ggf. notwendigen Abgrenzung zu anderen 
Zuständigkeiten zu überprüfen. 

Für eine kurzfristige Nachricht wären wir Ihnen verbunden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
im Namen der Bürgerinitiative Mobilfunk in Kleinmachnow 

 

Markus Schmidt 

Nachrichtlich: 
LUA RW 4, Hr. Markusch 
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